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Zwar erleben wir derzeit eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs. Vielen Unternehmen geht 
es gut, die Arbeitslosigkeit geht zurück und es gibt sogar Spielräume für hohe Lohnsteigerungen. 
Trotzdem darf man sich nicht täuschen: Auch weiterhin stehen die Verhältnisse in Deutschland 
und letztlich überall auf der Welt unter dem Druck globaler Märkte. Die beschleunigten Prozesse 
dort führen dazu, dass offenbar immer mehr Lebensbereiche unter den Einfluss des Wirtschafts­
systems geraten und von den dort herrschenden Gesetzmäßigkeiten dominiert werden. Alltags­
sprachlich verdichtet sich dieser Eindruck in der häufig resignativ gebrauchten (und gar nicht 
neuen) Wendung: »Geld regiert die Welt.« Jürgen Habermas hat im Blick auf die Mechanismen 
des Wirtschaftssystems, aber auch staatlicher Bürokratie, von der »Kolonisierung der Lebens­
welt«2 gesprochen. Bedeutet dies, dass wir uns damit abfinden müssten, in einer auf die Bedürf­
nisse des Marktes zurechtgestutzten Gesellschaft zu leben, oder ist soziale Gerechtigkeit denkbar, 
die den Marktmechanismus in intelligenter Weise zum Kampf gegen Ungerechtigkeit nutzt bzw. 
entsprechend begrenzt und ergänzt?

1. Das Problem

Eine »marktgerechte« Gesellschaft wäre eine 
Gesellschaft, die den Anspruch politischer 
Gestaltung aufgegeben und sich ganz einem 
anonymen Markt mit seinen Verdingli­
chungsprozessen ausgeliefert hätte. Letztere 
sind schon von Karl Marx analysiert und in 
seinem berühmten Kapitel »Der Fetischcha­
rakter der Ware und sein Geheimnis« meister­
haft beschrieben worden: Den Menschen er­
scheinen die Bewegungen des Geldes, das 
Preisverhältnis, die Kapitalmärkte und das 
Kommen und Gehen von Unternehmen nicht 
als Produkte ihres eigenen Denkens und Han­
delns, sondern sie besitzen für sie »die Form 
einer Bewegung von Sachen, unter deren 
Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollie­
ren«.3 Die Folge ist eine Umkehrung der ei­
gentlichen Verhältnisse, denn durch den Fe­
tischcharakter der Ware erscheinen die über 
den Warentausch auf dem Markt vermittelten 
gesellschaftlichen Beziehungen »als sachliche 
Verhältnisse der Personen und gesellschaftli­
che Verhältnisse der Sachen«.4

Muss man daraus den Schluss ziehen, den 
Kapitalismus um des Menschen willen ab­

schaffen zu müssen?5 Mindestens muss man 
sich eindeutig wehren gegen eine ideologi­
sche Überhöhung des Geldes und des Kapi­
tals als der ursprünglichen »Beweger« gesell­
schaftlicher Entwicklungen. Denn dies würde 
den menschlichen Ursprung aller gesell­
schaftlichen Verhältnisse und damit auch die 
Verantwortung menschlicher Akteure für sie 
verschleiern und jede Art von Ethik überflüs­
sig machen. Leider trifft man nicht nur die 
oben genannten Redeweisen, sondern die 
dargestellte Verschleierung auch bei Öko­
nomen nicht selten an. Beispielsweise folgte 
Friedrich August von Hayek in seiner Ableh­
nung des Begriffs der »sozialen Gerechtigkeit« 
dieser ideologieanfälligen Tendenz zur Natu­
ralisierung des Marktes. Er tat so, als sei der 
Markt keine von Menschen gemachte und 
aufrechterhaltene gesellschaftliche Institu­
tion, sondern ein naturwüchsiger Prozess, in 
den man nicht eingreifen dürfe, weil man 
dann nur sein gutes Funktionieren beein­
trächtigen würde.6 Jede Form von kritischer 
ethischer Reflexion auf den Bereich des Wirt­
schaftens wäre damit freilich obsolet.
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2. Die christlich-sozialethische Grundposition

Vergewissern wir uns zunächst der christlich­
sozialethischen Grundposition, von der her 
die Frage nach der moralischen Legitimität 
des Marktes wie anderer gesellschaftlicher 
Institutionen zu stellen ist. Nach der Pasto­
ralkonstitution des Zweiten Vatikanischen 
Konzils »Gaudium et Spes« gilt trotz der not­
wendigen Berücksichtigung von Eigengesetz­
lichkeiten des Wirtschaftens (der »iusta auto­
nomía« nach GS 36) das folgende Prinzip: 
»Auch im Wirtschaftsleben sind die Würde der 
menschlichen Person und ihre ungeschmä­
lerte Berufung wie auch das Wohl der gesam­
ten Gesellschaft zu achten und zu fördern, ist 
doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und 
Ziel aller Wirtschaft.« (GS 63) Dies ist ein für 
jede Wirtschaftsethik unverrückbarer Grund­
satz. So lehnt auch das gerade zehn Jahre alte 
Gemeinsame Wort der Kirchen »Für eine Zu­
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit«7 von 
1997 »Marktwirtschaft pur« entschieden ab: 
»Mit einer Herauslösung der Marktwirtschaft 
aus ihrer gesellschaftlichen Einbettung wür­
den die demokratische Entwicklung, die sozi­
ale Stabilität, der innere Friede und das im 
Grundgesetz verankerte Ziel der sozialen Ge­
rechtigkeit gefährdet werden.« (Nr. 146) Im 
Zuge fortschreitender Globalisierung ist frei­
lich klar, dass die Probleme nicht mehr allein 
auf nationaler Ebene gelöst, sondern weltweit 
geregelt werden müssen. Dabei sind prinzi­
piell das Wohl aller Personen und das Wohl 
der Weltgesellschaft insgesamt zu berücksich­
tigen. Dies hat auch schon »Gaudium et Spes« 
gesehen: »Aus der immer engeren und all­
mählich die ganze Welt erfassenden gegensei­
tigen Abhängigkeit ergibt sich als Folge, dass 
das Gemeinwohl, d. h. die Gesamtheit jener 
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, 
die sowohl den Gruppen als auch deren ein­
zelnen Gliedern ein volleres und leichteres 
Erreichen der eigenen Vollendung ermög­
lichen, heute mehr und mehr einen weltwei­
ten Umfang annimmt und deshalb auch 
Rechte und Pflichten in sich begreift, die die 
ganze Menschheit betreffen. Jede Gruppe 
muss den Bedürfnissen und berechtigten An­

sprüchen anderer Gruppen, ja dem Gemein­
wohl der ganzen Menschheitsfamilie Rech­
nung tragen.« (GS 26) Die Sozialenzyklika 
»Centesimus annus« von 1991 und zuletzt das 
2004 veröffentlichte »Kompendium der Sozi­
allehre der Kirche«8 wiederholen die traditio­
nelle Lehre von der »universalen Bestimmung 
der Güter der Erde«, die letztlich für alle Men­
schen da seien.

3. Sind Markt und Ethik unvereinbar?

Für das Verhältnis von Ethik und kapitalisti­
scher Marktwirtschaft scheint es für die meis­
ten Zeitgenossen/-innen dann nur die folgen­
de Alternative zu geben: Entweder bezieht 
man eine starke moralische Position und 
sieht sich dann gezwungen, den Kapitalismus 
mit seinem Gewinnstreben und wegen der 
durch ihn hervorgebrachten wachsenden Un­
gleichheiten kategorisch abzulehnen. Oder 
man sieht realistischerweise ein, dass Markt­
wirtschaften ihre Dynamik dem Eigeninteres­
se der Beteiligten verdanken, dass ein hohes 
Maß an Gleichheit Eingriffe in den Markt er­
forderlich machen würden, die diesen zerstö­
ren müssten, und zieht daraus den Schluss, 
dass Ethik hier nichts zu suchen hat. Beide 
Positionen sind in gefährlicher Weise naiv 
und überaus unfruchtbar. Sie verhindern 
nämlich, dass moralische Einsichten in kon­
krete Politik umgesetzt werden können. Erste­
re könnte ja ihre moralischen Positionen erst 
realisieren, wenn der Kapitalismus eines fer­
nen Tages vielleicht einmal grundsätzlich 
überwunden wäre. Letztere lehnt eine syste­
matische Umsetzung von Ethik in der Wirt­
schaft überhaupt ab.

Beide Positionen übersehen, was die Insti­
tution Markt in modernen Gesellschaften 
auszeichnet, dass sie nämlich kein Natur­
ereignis ist, sondern eine von Menschen 
gemachte und bewusst gestaltbare gesell­
schaftliche Einrichtung. Die Bürger/-innen 
zumindest einer demokratischen Gesellschaft 
sind über ihre unterschiedliche Stellung im 
Produktionsprozess hinaus auch immer »ci- 
toyens«. Obwohl Menschen ihre Produktion 



220 Gerhard Kruip

und Reproduktion über einen Markt regulie­
ren, können sie in einer demokratischen Ge­
sellschaft die Regeln für diesen Markt, seine 
Anfangs- und Rahmenbedingungen, gemein­
sam koordinieren. Der Markt kann dann als 
ein Instrument dazu dienen, den Wirtschafts­
prozess so zu gestalten, dass er dynamischer, 
effizienter, innovativer wird. Zugleich braucht 
er aber eine Rahmenordnung, die sicherstellt, 
dass die unerwünschten Nebenwirkungen 
des Wettbewerbs begrenzt und diejenigen 
Menschen abgesichert werden, die nicht in 
der Lage sind, sich am Wettbewerb zu beteili­
gen. Auch das Sozialwort von 1997 verlangt 
deshalb »eine verbindliche weltweite Rah­
menordnung für wirtschaftliches und soziales 
Handeln« (Nr. 163).

Solche Überlegungen haben vor allem 
nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Nieder­
schlag im ordoliberalen Prinzip der »Sozialen 
Marktwirtschaft« gefunden, das für lange 
Zeit die Wirtschaftspolitik bestimmt hat.9 
Während es zunächst eher von »links« als 
»verschleierter Kapitalismus« kritisiert wurde, 
kommt heute die Kritik eher von neoliberaler 
Seite, die in diesem Konzept einen heim­
lichen Hang zum Sozialismus vermutet.10 Mir 
scheint es die einzige Möglichkeit zu sein, 
Markt und Wettbewerb moralisch zu rechtfer­
tigen.

Spieltheoretisch ausgedrückt: Das Spiel des 
Tausches auf einem Markt kann und muss 
eingebettet werden in das Metaspiel des Aus­
handelns der Spielregeln für diesen Markt.11 
Während die einzelnen Spielzüge den Regeln 
und Anreizstrukturen des Marktes entspre­
chen sollen und dürfen, müssen die Spiel­
regeln selbst fundamentalen ethischen Kri­
terien gehorchen.12 Selbst wenn auch der 
Bereich des Politischen als Metaebene über 
den Code der Macht und den Wettbewerb um 
Aufmerksamkeit in den Medien systemisch 
strukturiert ist und keine direkte Kommuni­
kation erlaubt, bietet der Freiraum zivilgesell­
schaftlicher Öffentlichkeit so etwas wie ein 
Meta-Meta-Spiel, das ähnlich wie die Um­
gangssprache die oberste Metasprache für die 
Wissenschaftssprachen das oberste Metaspiel 
für die Spiele der verschiedenen Subsysteme 

darstellt.13 Zu einer gerechteren politischen 
Gestaltung dieser Spielregeln sind alle ver­
pflichtet. Zwar setzt auch im Bereich des Wirt­
schaftens Sollen Können voraus. Wenn Wirt­
schaftsunternehmer ökonomisch zu einem 
Handeln gezwungen werden, das moralische 
Probleme impliziert, dann erzeugt dieses 
Nicht-Können unter den gegebenen unge­
rechten Spielregeln die moralische Pflicht, 
sich für gerechtere Spielregeln einzusetzen, 
die das eigene, als moralisch richtig erachtete 
Handeln auch tatsächlich ermöglichen und 
möglichst auch noch ökonomisch beloh­
nen.14 Allein schon aus diesem Grund müssen 
die Akteure auch dann eine Sensibilität für 
die moralische Qualität ihrer Spielzüge behal­
ten, wenn richtigerweise in modernen Gesell­
schaften die Moral v. a. in den Spielregeln zu 
verorten ist. Das bedeutet dann auch, dass 
das Spiel der ökonomischen Marktkräfte 
nicht so dominant werden darf, dass zu weni­
ge den »moral point of view« noch einzuneh­
men bereit sind. Von der oben skizzierten 
christlich-sozialethischen Grundposition her 
ist auch klar, dass es für eine christliche Sozi­
alethik nicht genügt, sozialethische Normen 
allein kontraktualistisch aus Eigeninteressen­
kalkülen der ökonomisch interessierten und 
für andere interessanten Beteiligten abzu­
leiten.15 Es ist um der Gerechtigkeit willen 
notwendig, einen »moral point of view« ein­
zunehmen, der niemanden ausschließt und 
die Interessen aller Beteiligten in fairer Weise 
berücksichtigt.

Eine theologische Kritik des Fetischismus, 
wie sie z. B. von befreiungstheologischen Au­
toren häufig vorgebracht wurde16, brauchte 
sich dann nur auf diejenigen Ideologien 
und Praktiken zu beziehen, in denen dieses 
Spiel des Marktes ideologisch als das Spiel 
schlechthin, als oberstes Metaspiel der gesell­
schaftlichen Beziehungen verabsolutiert wür­
de und dann tatsächlich die Menschen der 
Herrschaft der Dinge unterworfen würden. 
Gelingt es jedoch, den Markt als ein Instru­
ment einer ökonomischen Koordination ein­
zusetzen, die tatsächlich allen Menschen und 
dem ganzen Menschen dient, braucht der Fe­
tischismus-Vorwurf ein solches System nicht 
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zu treffen.17 Dann müsste die prinzipielle Ver­
urteilung des Kapitalismus einer pragmati­
scheren Bewertung verschiedener Alternati­
ven innerhalb des Kapitalismus18 weichen. 
Das Kriterium sozialer Gerechtigkeit muss 
dann freilich auf gesellschaftliche Prozesse, 
Strukturen und Institutionen angewandt wer­
den, weil das Problem der Gerechtigkeit in 
modernen Gesellschaften gar nicht mehr an­
ders als institutionen- oder strukturenethisch 
angegangen werden kann. Das gilt auch für 
das immer drängender werdende Problem, 
dass sich eine globalisierte Wirtschaft auch 
nur durch globale Rahmenbedingungen steu­
ern lässt. Dies wäre bei entsprechendem ge­
meinsamen politischen Willen aber durchaus 
möglich. Deshalb formulierte auch das Ge­
meinsame Wort der Kirchen 1997 im Blick auf 
die Globalisierung: »Globalisierung ereignet 
sich nicht wie eine Naturgewalt, sie verlangt 
nach politischer Gestaltung.« (Nr. 88)

4. Was aber ist »soziale Gerechtigkeit«?

Arno Anzenbacher verwendet den Begriff als 
Bezeichnung einer umfassenden sozialethi­
schen Gerechtigkeitskonzeption, die sich in 
bestimmte Teilgerechtigkeiten ausdifferen­
ziert, in Anlehnung an klassische Einteilun­
gen etwa in die iustitia commutativa, contri­
butiva, legalis und distributiva.19 Ich neige 
dazu, den Begriff der »sozialen Gerechtigkeit« 
in einem engeren Sinn zu verstehen, nämlich 
im Blick auf diejenigen Gerechtigkeiten, die 
im Zusammenhang mit Fragen des Sozial­
staates und der sozialen Sicherung im Mittel­
punkt stehen. Dabei ist diese Einschränkung 
auch motiviert durch die Unterscheidung, die 
lohn Rawls20 durch seine beiden bekannten 
Gerechtigkeitsprinzipien in die Begrifflich- 
keiten einbezieht. Im ersten Gerechtigkeits­
prinzip geht es um ein System möglichst um­
fangreicher, aber für alle gleicher Rechte 
und Freiheiten. Hier bedeutet Gerechtigkeit 
zwingend Gleichheit. Im zweiten Gerechtig­
keitsprinzip geht es um faire Chancengerech­
tigkeit und um die Rechtfertigung von Diffe­
renzen in der Ausstattung mit Gütern wie 
Einkommen oder Vermögen. Hier ist nicht 

formale Gleichheit das Kriterium, sondern die 
besondere Situation und die Bedürfnisse Ein­
zelner und die Frage, wann Ungleichheiten 
gerechtfertigt sein können.

Entsprechend unterschiedlicher Dringlich­
keiten, wird man »soziale Gerechtigkeit« 
mehrstufig denken müssen:

Zunächst muss ein soziokulturelles Exis­
tenzminimum für alle sichergestellt werden 
(Bedarfsgerechtigkeit). Weil wir einander als 
moralische Personen und Mitbürger/-innen 
eines demokratischen Gemeinwesens aner­
kennen, müssen wir einander in Not helfen 
und uns mit demjenigen Minimum an Gü­
tern ausstatten, das erforderlich ist, um an 
diesem Gemeinwesen als Gleichberechtigte 
beteiligt sein zu können.21 Das soziokulturelle 
Minimum umfasst die Ausstattung mit Gü­
tern, die notwendig sind, um, wie Hinsch es 
nennt, »öffentlich anerkannte Bedürfnisse«22 
zu befriedigen, die von allen vernünftiger­
weise als grundlegend für ein menschenwür­
diges Leben betrachtet werden. Damit sind 
Pflichten begründet gegenüber all jenen, die 
ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft 
erarbeiten können, vor allem so genannte 
»Marktpassive« wie Kinder, Kranke und alte 
Menschen, aber auch diejenigen, denen der 
Zugang zum Arbeitsmarkt, aus welchen 
Gründen auch immer, versperrt ist. Praktisch 
bedeutet diese Forderung nach einem sozio­
kulturellen Existenzminimum, die sozialen 
Sicherungssysteme armutsfest zu machen.23 
Die Ausgestaltung dieses Minimums muss 
allerdings auch mögliche unbeabsichtigte 
Nebenfolgen bedenken. Der Zugang zum Ar­
beitsmarkt bleibt ein besonders wichtiges Kri­
terium für Chancen- bzw. Beteiligungsge­
rechtigkeit. Das soziokulturelle Minimum 
darf nicht dazu verführen, sich in der Arbeits­
losigkeit einzurichten.

Als zweite Stufe muss für alle faire Chan­
cengleichheit erreicht werden. Berücksichtigt 
man nämlich, dass die Bürger/-innen eines 
Gemeinwesens einen erheblichen Teil ihrer 
Selbstachtung aus ihrer aktiven Beteili­
gung an ihrem Gemeinwesen beziehen, dann 
reicht eine bloße materielle Alimentierung 
nicht aus, sondern es kommt dann, wie 
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Amartya Sen hervorgehoben hat, insbesonde­
re auf die realen Chancen, die »capabilities« 
an.24 Alle Bürger/-innen müssen über 
Ressourcen verfügen und Fähigkeiten entwi­
ckeln können, formal bestehende Chancen 
auch tatsächlich zu nutzen. Aus diesem 
Grund ist in den letzten Jahren in der soziale­
thischen Diskussion der Begriff der »Beteili­
gungsgerechtigkeit« in den Mittelpunkt ge­
rückt.25 Es widerspricht beispielsweise der 
wechselseitigen Anerkennung als Bürger/-in­
nen, wenn wir diesen auf längere Zeit und 
ohne Aussicht auf Besserung den Zugang 
zum Arbeitsmarkt versperren und ihnen da­
durch die Möglichkeit nehmen, selbst für ih­
ren Lebensunterhalt zu sorgen. Weil Arbeits­
losigkeit ein wirklich massives soziales Übel 
darstellt, ist es notwendig, die Zugänge zum 
Arbeitsmarkt auch dann zu erleichtern, wenn 
dies auf Kosten der Besitzstände der Arbeits­
platzbesitzer geht. Vergleichende Studien zei­
gen, dass Deregulierung und Flexibilisierung 
Arbeitslosigkeit abbauen helfen, während 
umgekehrt zu starre Regulierungen Arbeits­
plätze kosten.

Erst wenn für alle ein soziokulturelles Exis­
tenzminimum und Chancengerechtigkeit ge­
währleistet sind, kann die Einführung eines 
Systems unterschiedlicher leistungsbezoge­
ner ökonomischer Anreize moralisch gerecht­
fertigt werden. Viele führen dafür als Krite­
rium die Leistungsgerechtigkeit ins Feld. In 
der Tat sind unsere Intuitionen in dieser 
Hinsicht sehr stark, wie dies auch die empiri­
sche Gerechtigkeitsforschung nachgewiesen 
hat.26 Allerdings ist durchaus nicht klar, wie 
Leistungsgerechtigkeit zu operationalisieren 
wäre.27 Denn erstens ist es ausgesprochen 
schwierig, zu messen, welchen Beitrag die 
Einzelnen zu einem kooperativ erzielten Er­
gebnis beigesteuert haben. Und zweitens 
stellt sich die Frage, wie damit umzugehen ist, 
dass die Kooperationspartner möglicherweise 
nur zu sehr unterschiedlichen Beiträgen fähig 
sind. Steht denen, die nur zu weniger in der 
Lage sind, dann auch nur ein geringerer An­
teil am Ertrag zu? Haben sie ihn wirklich »ver­
dient«? In welchem Verhältnis stehen Ver­
dienst nach objektiver und Verdienst nach 

subjektiver Leistung? Leistungsgerechtigkeit 
ist also offenbar ein sehr problematisches 
Prinzip der gerechten Verteilung. Und die Re­
alisierung von Leistungsgerechtigkeit über 
Marktprozesse, wie sich das ihre Verfechter 
meist vorstellen, führt zu weiteren Proble­
men, hängen doch Marktpreise gerade nicht 
von der Leistung, sondern von Angebot und 
Nachfrage ab - wenn der Wettbewerb über­
haupt funktioniert. Doch hat diese Einsicht 
nicht unbedingt zur Konsequenz, auf leis­
tungsbezogene Anreize ganz zu verzichten. 
Denn im Sinne einer auf freiwilligen und eini­
germaßen fairen Vereinbarungen beruhen­
den, »abgeleiteten« Leistungsgerechtigkeit 
aus Klugheitserwägungen können Anreizsys­
teme gerechtfertigt werden, wenn sich zeigen 
lässt, dass sie von allgemeinem Nutzen sind.

Erst wenn in einem Gemeinwesen alle mit 
dem sozialen Minimum ausgestattet sind, sie 
in den Genuss fairer Chancengleichheit kom­
men und ein faires Anreizsystem zur Beloh­
nung von Leistungen installiert ist, stellt sich 
die Frage, nach welchen Kriterien eine noch 
darüber hinausgehende Verteilung erfolgen 
soll. An dieser Stelle bietet es sich nun an, auf 
das berühmte Differenzprinzip nach John 
Rawls zurückzugreifen, auch wenn seine 
Begründung problematisch ist.28 Das Diffe­
renzprinzip29 besagt, dass Ungleichheiten in­
soweit legitim sind, als es unter der Vorausset­
zung dieser Ungleichheit den Ärmsten einer 
Gesellschaft besser geht als unter der Voraus­
setzung geringerer Ungleichheit. Notwendige 
Hintergrundannahme ist, dass gesellschaft­
liche Kooperationen in der Regel keine Null­
summenspiele sind, sondern meist win- 
win-Situationen, die sich daraus ergeben, 
dass durch die Besserstellung der einen An­
reize geschaffen werden, die wirtschaftliches 
Wachstum und höhere Produktivität auslö­
sen, so dass auch die anderen besser gestellt 
werden können. Ungleichheiten können so 
lange allen Beteiligten gegenüber gerechtfer­
tigt werden, als sie die Voraussetzung darstel­
len, dass auch die am wenigsten Begünstigten 
von ihnen noch einen Nutzen haben. Solange 
nicht Ungleichheit an sich abgelehnt wird, 
werden die Ärmsten einer Verbesserung ihrer 
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Situation zustimmen, auch wenn dies mit ei­
ner noch größeren Verbesserung der Situation 
der Reichsten verbunden ist. Sie werden ihre 
Zustimmung ab dem Punkt verweigern, an 
dem eine Besserstellung der Reichen für 
sie ohne Auswirkung bleibt oder sie sogar 
schlechter stellt als vorher.

Auch das Differenzprinzip ist schwer zu 
operationalisieren. Es dürfte ausgesprochen 
schwierig sein, empirisch begründete Ein­
schätzungen dazu abzugeben, ob die Position 
der Ärmsten durch mehr Ungleichheit noch 
verbessert werden könnte, oder ob dazu Un­
gleichheit abgebaut werden muss. Überprüft 
werden kann dies allenfalls, indem man die 
Auswirkungen konkreter einzelner Maßnah­
men möglichst genau abzuschätzen versucht. 
Wenn beispielsweise Steuererleichterungen 
für Unternehmen im Endeffekt zu höheren 
Staatseinnahmen führten, die dann auch zur 
Verbesserung von sozialer Sicherung und 
Chancengerechtigkeit genutzt werden könn­
ten, dann wäre das Kriterium erfüllt. Mögli­
cherweise haben sich durch die neuen He­
rausforderungen des Sozialstaates, z. B. durch 
den demographischen Wandel und die Glo­
balisierung, die Bedingungen so verändert, 
dass heute mehr Ungleichheit zugelassen 
werden muss als in Zeiten noch relativ abge­
grenzter Volkswirtschaften. Bei notwendigen 
Reformen darf jedoch das soziokulturelle Mi­
nimum nicht beeinträchtigt werden. Und die 
weiter zu entwickelnden Anreizsysteme müs­
sen kompatibel sein zum System gleicher 
Rechte und Freiheiten sowie dem Prinzip der 
fairen Chancengleichheit; es darf also keine 
Diskriminierungen geben. Das, was an Um­
verteilung weiterhin notwendig ist, muss 
außerdem so gestaltet werden, dass nicht nur 
bestimmte Gruppen, sondern alle Gruppen 
der Gesellschaft an der Aufgabe der Umver­
teilung entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
beteiligt werden. Das heißt unter anderem, 
dass Umverteilung in erster Linie Sache des 
Steuersystems und nicht der Sozialver­
sicherungen sein sollte, denn am Sozial­
versicherungssystem sind nur die abhängig 
Beschäftigten beteiligt, und durch Beitrags­
bemessungsgrenzen werden die Besser­

gestellten immer nur unterproportional he­
rangezogen.

5. Bildungsgerechtigkeit als Schlüssel zu 
sozialer Gerechtigkeit heute

Auf einen besonderen Akzent möchte ich 
noch hinweisen: Die Forderung nach Chan­
cengleichheit betrifft besonders die nach­
kommenden Generationen.30 Es gibt keinen 
Grund dafür, dass Kinder aus unteren Schich­
ten, insbesondere aus Migrantenfamilien, in 
ihren Startchancen so stark durch ihre Her­
kunft beeinträchtigt bleiben, wie das zu­
letzt die PISA-Studien ans Licht gebracht ha­
ben. Chancengleichheit verlangt deshalb 
Umverteilung zugunsten der Verbesserung 
der Chancen der Benachteiligten. Chancen­
gleichheit ist übrigens auch ökonomisch 
sinnvoll. Gesamtgesellschaftlich ist es näm­
lich höchst nachteilig, wenn Arbeitskräftepo­
tenziale und ohne Chancengleichheit unent­
deckt bleibende Begabungen von Kindern 
»ungenutzt« bleiben. Die wichtigste Institu­
tion zur Förderung von Chancengerechtigkeit 
ist heute das Bildungssystem. Die Konkreti­
sierung von Chancengerechtigkeit in einer 
Wissensgesellschaft heißt Bildungsgerechtig­
keit.31 In einerWirtschaft, die in wachsendem 
Maße von modernen Kommunikationstech­
nologien geprägt ist, in der immer schneller 
neueste wissenschaftliche Ergebnisse umge­
setzt werden, die sich zunehmend weltweit 
vernetzen und deren hochkomplexe Arbeits­
abläufe ein vielseitigeres Kompetenzprofil er­
fordern, haben gering Qualifizierte immer 
weniger Chancen, einen Arbeitsplatz zu fin­
den.

Da auch für andere Lebensbereiche, von 
der politischen Partizipation über die Be­
teiligung am kulturellen Leben bis hin zur 
persönlichen Lebensgestaltung, die eigene 
Ausstattung mit Bildungsgütern immer be­
deutsamer wird, ist klar, dass »Bildungs­
armut« zu einer zentralen »Sozialen Frage« 
der Gegenwart wird. An der Verteilung des 
Zugangs zu Bildungsangeboten und den ef­
fektiven Möglichkeiten zu ihrer Wahrneh­
mung entscheidet sich zunehmend, ob die 
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Verhältnisse einer Gesellschaft als »gerecht« 
gelten können. Auf der Finanzierungsseite 
des Bildungssystems ist es nicht einzusehen, 
dass im Bereich von Kindertagesstätten und 
Kindergärten, in denen grundlegende soziale 
und kognitive Fähigkeiten eingeübt werden, 
eine soziale Selektion stattfmdet, weil hier 
Gebühren verlangt werden, die manche El­
tern nicht zahlen können oder wollen, und in 
vielen Regionen außerdem zu wenig Plätze 
vorhanden sind. Auf der anderen Seite findet 
durch den Verzicht auf Studiengebühren eine 
Umverteilung von unten nach oben statt. 
Alle, auch diejenigen, die nicht studieren, fi­
nanzieren durch ihre Steuern die Ausbildung 
von Kindern von überwiegend besser gestell­
ten Eltern mit und ermöglichen ihnen meist, 
einen Beruf mit überdurchschnittlichem Ein­
kommen und überdurchschnittlicher Arbeits­
platzsicherheit zu ergreifen. Studiengebühren 
wären unter der Voraussetzung sinnvoll und 
gerecht, dass ein gut funktionierendes Bil­
dungsgutschein-, Stipendien- oder Kreditsys­
tem dafür sorgte, dass niemand nur deshalb 
nicht studieren kann, weil es ihm an Geld 
mangelt.

6. Schlussüberlegungen

Die Bürger/-innen unseres Staates werden 
freilich erst dann einen konstruktiven Beitrag 
zur Bewältigung der gegenwärtigen Gerech­
tigkeitsfragen leisten können, wenn sie über 
ausreichendes Hintergrundwissen über das 
Funktionieren von Marktwirtschaft und Sozi­
alstaat sowie der Verflechtungen beider im 
Globalisierungsprozess verfügen. Außerdem 
brauchen sie das notwendige ethiktheoreti­
sche Wissen, um differenzierte sozialethische 
Urteile fällen zu können. Dazu bedarf es ver­
stärkter politischer und sozialethischer Bil­
dung - zu beiden kann und muss auch der 
Religionsunterricht seinen Beitrag leisten.
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